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betreffend Einführung des Lootsenzwanges auf der unteren
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Weser und deren Nebenflüssen thätigen Oldenburgischen
Flußlootsen.

28.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Aenderung der

Grenze des Freibezirks in Brake.
Oldenburg , den 9. Juli 1901.

Im Höchsten Aufträge bringt das Staatsministerium
zur allgemeinen Kenntniß, daß in Folge eines Beschlusses
des Bundesraths des Deutschen Reichs vom 20. No¬
vember 1900 die Ministerial-Bekanntmachung vom 20. Sep¬
tember 1888, betreffend die Anschließnng der bisher außer¬
halb der Zollgrenze befindlichen Theile der Stadt Brake an
das Zollgebiet und die Errichtung eines Freibezirks daselbst
(Oldenburgisches Gesetzblatt Band 28 Seite 429), wie folgt
geändert wird:

An die Stelle des 4. und 5. Satzes des Absatzes 2
der Ziffer 2 treten nachstehende Bestimmungen:
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Hierauf verläuft sie südwärts Zunächst am Fuße des
Deichs, dann auf der inneren Böschung der Deichkappe bis
zur Südwestecke des Hafenhauses, dieses und das Trocken¬
dock in den Freibezirk eiuschließend. Von dem Hafenhause
zieht sich die Grenze in südwestlicher Richtung bis zu dem
vom Deiche nach dem Trockendock führenden Wege und
läuft dann in südlicher Richtung, indem sie den Hafen
1,80 ra vom Schleusenhalse entfernt durchschneidet, parallel
dem Deiche, von der Kappe desselben7 na, von dem Fuße
desselben 5 in entfernt, bis au den Schienenstrang, der
durch das hinter dem Löschplätze am Vorhafen befindliche
Schaart gelegt ist.

Oldenburg, den 9. Juli 1901.

Staatsmillisterium,
Departement der Finanzen.

Ruhstrat.

Stein.
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^ 29.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Einführung des

Lootsenzwanges auf der unteren Hunte und Aenderung der Ge¬

bührenordnung für die auf der Weser und deren Nebenflüssen

thätigen Oldenbnrgischen Flußlootsen.
Oldenburg , den 12 . Juli 1601.

Mit Höchster Genehmigung erläßt das Staatsmini¬

sterium auf Gruud des Art . 9 K. 6 des Gesetzes vom

5 . December 1868 , betreffend die Organisation des Staats¬

ministeriums und einiger demselben untergeordneter Be¬

hörden , die nachstehenden Vorschriften:

8- 1-
Bei der Befahrung der unteren Hunte aus der Strecke

zwischen den Hafenaustalten in Oldenburg und der Els-

flether Weserkaje sind nachstehende Schiffe dem Lootsen-

zwang unterworfen:
1 . alle Seedampfer ohne Rücksicht auf Raumgehalt

und Tiefgang,
2 . alle übrigen Seefahrzeuge , deren Tiefgang 3 ui

und mehr oder deren Brutto -Raumgehalt 350 oluu

oder darüber beträgt.

8- 2.
Das Staatsministerium , Departement des Innern,

ist befugt , Befreiungen von dem Lootsenzwange eintretcu
zu lassen.

8 - 3.

Dem H. 10 der Ministeriell - Bekanntmachung vom
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15 . Dccember 1898 , betreffend den Erlaß einer Lootsen-
ordnung für die auf der Weser und deren Nebenflüssen
thätigen Oldenburgischen Flußlootseu , wird folgender Schluß¬
absatz hinzugefügt:

Das Lootsgeld wird mindestens für einen Tief¬
gang von 1,50 rn berechnet.

8 . 4.

Schiffsführer , welche sich schuldhafter Weise dem
Lootsenzwange entziehen , werden mit Geldstrafe bis zu
150 bestraft.

8- 5.
Diese Bekanntmachung tritt am 1 . August d . I ..

in Kraft.

Oldenburg , den 12 . Juli 1901.

Staatsministerium,

Departement des Innern.

W i l l i ch.

Te nge.
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